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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines kieferorthopädischen Elements mit
einem keramischen Grundkörper, der eine Basisfläche zur
Fixierung des Elements an einem Zahn aufweist. Um das
Verfahren derart weiterzubilden, dass der Grundkörper ei-
nerseits mit hoher Haftkraft am Zahn befestigt werden kann
und andererseits am Ende einer kieferorthopädischen Be-
handlung auf einfache Weise vom Zahn gelöst werden kann,
wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass man einen La-
serstrahl in einem Beaufschlagungsbereich an der Basis-
fläche entlangführt, die Basisfläche im Beaufschlagungsbe-
reich lokal mittels des Laserstrahls oberflächlich erwärmt
und durch Rissbildung mikroskopische Partikel aus der Ba-
sisfläche herausbricht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines kieferorthopädischen Elements mit ei-
nem keramischen Grundkörper, der eine Basisfläche
zur Fixierung des Elements an einem Zahn aufweist.

[0002] Kieferorthopädische Elemente können bei-
spielsweise im Rahmen einer kieferorthopädischen
Behandlung zur Korrektur der Fehlstellung eines
Zahns zum Einsatz kommen und zum Beispiel in
Form eines Brackets oder eines Bukkal- oder Lingual-
röhrchens ausgestaltet sein. Um die Fehlstellung des
Zahns zu korrigieren, wird das kieferorthopädische
Element am Zahn befestigt. Der Grundkörper kann ei-
ne Aufnahme, beispielsweise einen Schlitz oder eine
zylinderförmige Öffnung, aufweisen, wobei in die Auf-
nahme ein elastischer Bogendraht eingebracht wird.
Über den Bogendraht können dann Richtkräfte auf
den Zahn ausgeübt werden, so dass sich dessen
Stellung am Kiefer verändert. Zur Fixierung des kie-
ferorthopädischen Elements am Zahn kommt ein Kle-
ber zum Einsatz, mit dessen Hilfe das Element am
Zahnschmelz temporär befestigt werden kann. Hier-
bei soll einerseits eine ausreichend stabile Befesti-
gung erzielt werden, damit die gewünschten Richt-
kräfte auf den Zahn ausgeübt werden können. An-
dererseits muss sichergestellt sein, dass nach En-
de der Behandlung das kieferorthopädische Element
vom Zahn abgelöst werden kann, wobei der Zahn-
schmelz nach Möglichkeit keine Beschädigung erfah-
ren soll.

[0003] Der Verbund zwischen dem kieferorthopädi-
schen Element und dem Kleber und zwischen dem
Kleber und dem Zahn kann durch eine chemische
Verbindung und/oder durch Adhäsion erfolgen und
kann auch durch eine mechanische Verzahnung er-
zielt werden. Bei kieferorthopädischen Elementen mit
einem metallischen Grundkörper hat es sich als vor-
teilhaft erwiesen, die Basisfläche mit einer Retenti-
onsstruktur zu versehen, die eine Vielzahl von Vertie-
fungen und/oder Erhebungen aufweist. Dies ermög-
licht es, die Oberflächen der miteinander zu verkle-
benden Teile zu vergrößern und dadurch den Klebe-
verbund zu verbessern. Die Retentionsstruktur kann
beispielsweise netzförmig ausgestaltet sein, wie dies
in der DE 35 19 213 A1 beschrieben ist.

[0004] Bei metallischen Grundkörpern und allge-
mein bei Grundkörpern aus einem aufschmelzbaren
Werkstoff ist es aus der EP 0 841 877 B1 bekannt, die
Basisfläche mittels eines Laserstrahls aufzuschmel-
zen, um eine Vielzahl von Vertiefungen und unregel-
mäßigen Erhebungen zu erzeugen, die Hinterschnei-
dungen ausbilden und dadurch eine Verzahnung des
Klebers mit dem kieferorthopädischen Element er-
möglichen. Derartige Grundkörper sind elastisch und/
oder plastisch verformbar.

[0005] Keramische Grundkörper, insbesondere ges-
interte keramische Grundkörper weisen praktisch kei-
ne elastische oder plastische Verformbarkeit auf. Sie
weisen vielmehr eine hohe Sprödigkeit auf und auch
eine sehr hohe Schmelztemperatur. Sie können des-
halb mittels eines Laserstrahls nicht oberflächlich auf-
geschmolzen werden. Beim Aufschmelzen besteht
nämlich die Gefahr der Zerstörung des Grundkör-
pers. Um dennoch den Verbund zwischen einem ke-
ramischen Grundkörper und dem Zahnschmelz zu
verbessern, wird in der US 5,197,873 vorgeschla-
gen, auf die Basisfläche des Grundkörpers eine Viel-
zahl sehr kleiner Partikel aufzusintern. Dadurch wird
die mit dem Kleber zusammenwirkende Fläche des
Grundkörpers vergrößert und es werden darüber hin-
aus Hinterschneidungen bereitgestellt, die den me-
chanischen Verbund zwischen Kleber und Grundkör-
per verstärken. In der US 5,110,290 wird vorgeschla-
gen, auf den keramischen Grundkörper ein Kunst-
stoffnetz aufzubringen. Dies ermöglicht ebenfalls ei-
ne Oberflächenvergrößerung und dadurch eine stär-
kere Verbindungskraft zwischen dem Kleber und dem
Grundkörper. Das Aufsintern kleiner Partikel ist je-
doch ebenso wie das Aufbringen eines Kunststoffnet-
zes mit dem Nachteil behaftet, dass die an sich sehr
gute Biokompatibilität des keramischen Grundkörper-
materials beeinträchtigt wird.

[0006] Es wurde auch vorgeschlagen, den Verbund
zwischen dem Kleber und einem aus Aluminium-
oxid gefertigten Grundkörper durch Aufbringen ei-
ner Silanschicht zu verbessern. Die Silanschicht be-
wirkt eine starke chemische Verbindung zwischen
dem Kleber und dem Grundkörper. Allerdings besteht
die Gefahr, dass am Ende der kieferorthopädischen
Behandlung beim Ablösen des kieferorthopädischen
Elements vom Zahn der Zahnschmelz beschädigt
wird. Darüber hinaus hat die Silanschicht nur eine be-
grenzte Haltbarkeit und die Haftfestigkeitswerte zei-
gen eine hohe Streuung. Außerdem ist das Aufbrin-
gen einer Silanschicht mit beträchtlichen Kosten ver-
bunden.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Verfahren der gattungsgemäßen Art zur Herstel-
lung eines kieferorthopädischen Elements bereitzu-
stellen, wobei der Grundkörper der hergestellten Ele-
ments einerseits mit einer hohen Haftkraft am Zahn
befestigt werden kann und wobei er andererseits am
Ende einer kieferorthopädischen Behandlung auf ein-
fache Weise vom Zahn getrennt werden kann.

[0008] Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der
eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass man einen Laserstrahl in einem Beauf-
schlagungsbereich an der Basisfläche entlangführt,
die Basisfläche im Beaufschlagungsbereich lokal mit-
tels des Laserstrahls oberflächlich erwärmt und durch
Rissbildung mikroskopische Partikel aus der Basis-
fläche herausbricht.
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[0009] In die Erfindung fließt der Gedanke mit ein,
dass die Wechselwirkung zwischen der Basisfläche
des Grundkörpers und dem Kleber beträchtlich ge-
steigert und dadurch die Haftkraft verbessert werden
kann, wenn die Basisfläche eine aufgeraute Struk-
tur aufweist mit einer Vielzahl von Bruchflächen, die
schräg zueinander ausgerichtet sind. Die mikrosko-
pischen Bruchflächen bewirken eine starke Oberflä-
chenvergrößerung, wobei sie in sehr unterschiedli-
chen Richtungen ausgerichtet sind. Die Bruchflächen
werden erzeugt, indem man die Basisfläche in ei-
nem Beaufschlagungsbereich lokal mit einem Laser-
strahl beaufschlagt, wobei man die Basisfläche ober-
flächlich erwärmt. Dadurch werden im spröden Ma-
terial des Grundkörpers in einem oberflächennahen
Bereich Risse induziert, ohne dass die Basisfläche
aufgeschmolzen wird. Es werden vielmehr in einem
oberflächennahen Bereich des Grundkörpers thermi-
sche Spannungen erzeugt, so dass es zu Brüchen
kommt und mikroskopische Partikel subtraktiv ent-
fernt werden. Es bilden sich dadurch eine Vielzahl
von schräg zueinander ausgerichteten mikroskopi-
schen Bruchflächen aus, die eine erhebliche Vergrö-
ßerung der Oberfläche des Grundkörpers zur Folge
haben und zu einer verbesserten Haftfestigkeit des
Grundkörpers am zu behandelnden Zahn führen. Der
oberflächennahe Bereich kann sich über eine Tiefe
von weniger als 0,2 mm erstrecken, vorzugsweise
über eine Tiefe von weniger als 0,1 mm.

[0010] Es hat sich gezeigt, dass durch die loka-
le oberflächliche Erwärmung der Basisfläche mit-
tels des Laserstrahls auf einfache Weise schräg zu-
einander ausgerichtete mikroskopische Bruchflächen
bereitgestellt werden können, die eine hohe Haft-
kraft zwischen dem kieferorthopädischen Element
und dem Zahn ermöglichen, wobei das kieferorthopä-
dische Element am Ende einer kieferorthopädischen
Behandlung ohne große Schwierigkeiten vom Zahn
gelöst werden kann. Die Gefahr einer Beschädigung
des Zahnschmelzes beim Ablösen des kieferorthopä-
dischen Elements ist gering.

[0011] Vorzugsweise weisen die durch oberflächli-
che Rissbildung mittels des Laserstrahls erzeugte
Bruchflächen eine maximale Erstreckung von we-
niger als 50 μm auf, insbesondere weniger als 20
μm. Die Basisfläche des keramischen Grundkörpers
weist somit eine große Anzahl schräg zueinander
ausgerichteter, verhältnismäßig kleiner Bruchflächen
auf. Je kleiner die jeweils in unterschiedlichem Winkel
zueinander geneigten Bruchflächen sind, desto grö-
ßer ist die gesamte Oberfläche, die für eine Wech-
selwirkung zwischen dem keramischen Grundkörper
und dem Kleber zur Verfügung steht.

[0012] Die durch die oberflächliche Erwärmung mit-
tels des Laserstrahls erzeugten Bruchflächen sind
bevorzugt zumindest teilweise eben ausgestaltet.

[0013] Durch das Entlangführen des Laserstrahls an
der Basisfläche werden Bereiche der Basisfläche auf
eine Temperatur unterhalb der Schmelztemperatur
erwärmt. Dadurch werden thermische Spannungen
induziert, die zu einer Rissbildung führen, so dass mi-
kroskopische Partikel aus der Basisfläche herausbre-
chen. Die Basisfläche zeigt somit eine Vielzahl von
schräg zueinander ausgerichteten Bruchflächen und
weist dadurch eine große Oberfläche auf, so dass
eine beträchtliche Haftfestigkeit erzielt werden kann.
Die Bruchflächen können hierbei auch Hinterschnei-
dungen ausbilden, die eine Verzahnung des Klebers
mit der Basisfläche ermöglichen.

[0014] Durch das laserinduzierte Herausbrechen mi-
kroskopischer Partikel und die dadurch gebildete
Ausbildung von Bruchflächen in der Basisfläche kön-
nen für den Verbund aus dem Grundkörper und dem
Kleber Haftfestigkeitswerte erzielt werden, die eine
beträchtlich geringere Streuung aufweisen als dies
bei silanisierten Basisflächen der Fall ist. Unzuläs-
sig hohe Haftfestigkeitswerte können vermieden wer-
den, und dies wiederum reduziert das Risiko, dass
beim Ablösen des kieferorthopädischen Elements
vom Zahn am Ende einer kieferorthopädischen Be-
handlung der Zahnschmelz beschädigt wird.

[0015] Der Beaufschlagungsbereich, in dem der La-
serstrahl an der Basisfläche entlanggeführt wird,
um diese lokal oberflächlich zu erwärmen, so dass
durch Rissbildung eine Vielzahl von schräg zuein-
ander ausgerichteter mikroskopischer Bruchflächen
erzeugt werden, kann sich über die gesamte Basis-
fläche erstrecken. Es kann allerdings auch vorgese-
hen sein, dass der Beaufschlagungsbereich sich nur
über einen Teilbereich der Basisfläche erstreckt. In
diesem Teilbereich bildet sich durch die Laserbeauf-
schlagung eine aufgeraute Struktur aus, wohingegen
die Basisfläche außerhalb des Beaufschlagungsbe-
reichs ohne Aufrauung verbleibt.

[0016] Die Ausdehnung des Beaufschlagungsberei-
ches nur über einen Teilbereich der Basisfläche gibt
die Möglichkeit, die Basisfläche außerhalb des Be-
aufschlagungsbereichs mit einer Markierung zur Zu-
ordnung des kieferorthopädischen Elements zu ei-
nem Zahntyp zu versehen. Die Markierung erleich-
tert dem Kieferorthopäden die Zuordnung der kie-
ferorthopädischen Elements zu einem bestimmten
Zahntyp. Als Markierung kann beispielsweise eine
Zahnbezeichnung in Form einer ziffernmäßigen Ab-
kürzung gemäß dem FDI-System, das heißt gemäß
dem Identifizierungssystem der Fédération Dentaire
Internationale, zum Einsatz kommen. Außerhalb der
durch die Laserbeaufschlagung erzeugten aufgerau-
ten Struktur ist die Markierung besser erkennbar.

[0017] Es kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass der Rand des Beaufschlagungsbereiches die
Markierung definiert. Bei einer derartigen Ausgestal-
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tung stellt der Beaufschlagungsbereich praktisch das
Negativ der Markierung dar, das heißt der Bereich
der Basisfläche außerhalb des Beaufschlagungsbe-
reiches bildet bereits die Markierung, ohne dass zu-
sätzliche Bearbeitungsschritte erforderlich sind.

[0018] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die
Markierung den Bereich der Basisfläche außerhalb
des Beaufschlagungsbereichs nur teilweise über-
deckt. Bei einer derartigen Ausgestaltung wird im
Bereich der Basisfläche außerhalb des Beaufschla-
gungsbereichs die Markierung angeordnet.

[0019] Es kann vorgesehen sein, dass man die Mar-
kierung durch physikalische, chemische oder mecha-
nische additive und/oder subtraktive Bearbeitung der
Basisfläche außerhalb der aufgerauten Struktur er-
zeugt.

[0020] Von besonderem Vorteil ist es, wenn man die
Markierung mittels eines Laserstrahls erzeugt. Hierzu
ist es von Vorteil, wenn der Laserstrahl kontinuierlich
zumindest über einen Abschnitt der Basisfläche au-
ßerhalb des Beaufschlagungsbereiches, in dem sich
die aufgeraute Struktur befindet, bewegt wird.

[0021] Der zur Erzeugung der Markierung vorteil-
hafterweise zum Einsatz kommende Laserstrahl hat
bevorzugt eine geringere Energiedichte als der zur
Erzeugung der mikroskopischen Bruchflächen inner-
halb des Beaufschlagungsbereiches zum Einsatz
kommende Laserstrahl.

[0022] Vorzugsweise führt man im Beaufschla-
gungsbereich den Laserstrahl schrittweise an der Ba-
sisfläche entlang. Die Bestrahlung der Basisfläche
im Beaufschlagungsbereich erfolgt in diesem Fall in
aufeinander folgenden Schritten, wobei jeweils eine
Einwirkzone der Basisfläche mit Laserstrahlung be-
aufschlagt wird. Die einzelnen Einwirkzonen können
sich überlappen. In den Einwirkzonen absorbiert der
Grundkörper Laserstrahlung. Dies führt zu lokal be-
grenzten Bereichen mit thermischen Spannungen,
die im spröden Material des Grundkörpers zu Ris-
sen führen und zum Herausbrechen mikroskopischer
Partikel.

[0023] Von Vorteil ist es, wenn man mittels des La-
serstrahls die Basisfläche im Beaufschlagungsbe-
reich punktuell erwärmt. Die einzelnen Einwirkzonen,
in denen der Grundkörper Laserstrahlung absorbiert,
haben in diesem Fall nur eine sehr geringe Ausdeh-
nung, beispielsweise eine Ausdehnung von weniger
als 1 mm, insbesondere weniger als 0,5 mm, vor-
zugsweise maximal 0,1 mm. Durch die sehr geringe,
praktisch punktförmige Ausdehnung der Einwirkzo-
nen lässt sich eine Tiefenschädigung des Grundkör-
pers aufgrund der Laserstrahlung auf einfache Weise
vermeiden.

[0024] Bei einer bevorzugten Ausführungsform führt
man im Beaufschlagungsbereich einen fokussierten
Laserstrahl punkt- oder linienförmig an der Basisflä-
che entlang. Dadurch kann an der Basisfläche eine
aufgeraute Struktur erzielt werden, die punkt- oder
linienförmig ist und sich nur über einen Teilbereich
der Basisfläche erstreckt. Die Basisfläche weist somit
aufgeraute und nicht aufgeraute Bereiche auf. Das
Verhältnis zwischen aufgerauten und nicht aufgerau-
ten Flächenbereichen beeinflusst die erzielbare Haft-
kraft und gibt dadurch die Möglichkeit, die gewünsch-
te Haftkraft zu steuern, so dass einerseits während
einer kieferorthopädischen Behandlung zuverlässig
und reproduzierbar Richtkräfte auf den Zahn ausge-
übt werden können, und dass andererseits nach En-
de der Behandlung das kieferorthopädische Element
vom Zahn abgelöst werden kann, ohne dass ein gro-
ßes Risiko für eine Beschädigung des Zahnschmel-
zes besteht.

[0025] Das kieferorthopädische Element kann bei-
spielsweise ein Bracket oder auch ein Bukkal- oder
Lingualröhrchen ausbilden.

[0026] Besonders günstig ist es, wenn man den La-
serstrahl im Beaufschlagungsbereich mehrfach mit
einander vollständig oder teilweise überdeckenden
Einwirkzonen punkt- oder linienförmig an der Basis-
fläche entlangführt. Je nachdem, wie oft der Laser-
strahl auf eine bereits mit dem Laser beaufschlag-
te Einwirkzone gerichtet wird, können die Tiefe und
die laterale Weite der aufgerauten Struktur beein-
flusst werden. Durch das mehrfache Überstreichen
des Laserstrahls über dieselbe Einwirkzone der Ba-
sisfläche kann eine Tiefenstruktur erzielt werden, das
heißt es können in Bereichen, aus denen bereits mi-
kroskopische Partikel herausgebrochen wurden, wei-
tere Partikel herausgebrochen werden, ohne dass
dadurch der Grundkörper eine Tiefenschädigung er-
fährt. Vielmehr wird die Basisfläche im Beaufschla-
gungsbereich mittels der Laserstrahlung nur punktu-
ell und oberflächlich auf eine Temperatur unterhalb
der Schmelztemperatur des Grundkörpers erwärmt,
so dass sich nur oberflächlich mikroskopische Parti-
kel aus der Basisfläche herauslösen.

[0027] Der Fokusdurchmesser des im Beaufschla-
gungsbereich zum Einsatz kommenden Laserstrahls
beträgt bei einer vorteilhaften Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens maximal 0,5 mm,
insbesondere maximal 0,1 mm. Beispielsweise kann
der Fokusdurchmesser 0,02 mm bis 0,09 mm betra-
gen.

[0028] Günstig ist es, wenn der im Beaufschlagungs-
bereich zum Einsatz kommende Laserstrahl eine En-
ergie von maximal 20 W aufweist. Insbesondere ei-
ne Energie im Bereich von 5 W bis 15 W hat sich
als vorteilhaft erwiesen. Es kann beispielsweise vor-
gesehen sein, dass der Laserstrahl eine Energie von
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10 W aufweist. Ist der Laserstrahl zu energiereich, so
kann dies zu einer Tiefenschädigung des Grundkör-
pers führen. Um eine derartige Tiefenschädigung zu
vermeiden, wird die Energie des Laserstrahls vorteil-
hafterweise begrenzt. Um dennoch eine Tiefenstruk-
tur zu erzielen, kann der Laserstrahl, wie bereits er-
wähnt, mehrfach mit einander vollständig oder teil-
weise überdeckenden Einwirkzonen an der Basisflä-
che entlanggeführt werden.

[0029] Die Einwirkzeit des Laserstrahls auf eine Ein-
wirkzone beträgt bei einer vorteilhaften Ausführungs-
form des Verfahrens maximal 0,5 s, insbesondere
maximal 0,1 s. Die Einwirkzeit des Laserstrahls be-
einflusst die Tiefe der Einwirkzone. Um eine Tiefen-
schädigung des Grundkörpers zu vermeiden, wird die
Einwirkzeit vorteilhafterweise begrenzt.

[0030] Der Laserstrahl ist bei einer vorteilhaften Aus-
führungsform gepulst.

[0031] Die Pulsbreite des Laserstrahls beträgt güns-
tigerweise maximal 0,1 μs, insbesondere maximal 50
ns.

[0032] Vorzugsweise verwendet man zur Bestrah-
lung der Basisfläche im Beaufschlagungsbereich ei-
nen Festkörperlaser, insbesondere einen Neodym-
Ytterbium-Vanadat-Laser oder einen Neodym-YAG-
Laser.

[0033] Die Wellenlänge der im Beaufschlagungsbe-
reich zum Einsatz kommenden Laserstrahlung liegt
bei einer vorteilhaften Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens im Bereich von 800 nm
bis 1400 nm, insbesondere im Bereich von 1000 nm
bis 1200 nm. Zum Einsatz kommt also vorzugsweise
kurzwellige Infrarotstrahlung. Diese wird vom Kera-
mikmaterial des Grundkörpers absorbiert, so dass es
zu Erwärmungszonen kommt, in denen sich durch die
induzierte Rissbildung mikroskopische Partikel ablö-
sen.

[0034] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Grundkör-
per nach der Laserbeaufschlagung des Beaufschla-
gungsbereichs erwärmt. Das nachträgliche Erwär-
men ermöglicht es, verbleibende mechanische Span-
nungen abzubauen. Die nachträgliche thermische
Behandlung des Grundkörpers führt somit zu einer
Ausheilung induzierter Spannungen.

[0035] Es kann vorgesehen sein, dass der Grund-
körper ein aus einem keramischen Pulvermaterial
gepresster Grünling oder durch keramischen Spritz-
guss hergestellter gespritzter Grünling oder ein auf
die beschriebenen Weisen hergestellter vorgesinter-
ter Weißling ist, dessen Basisfläche man in einem
Beaufschlagungsbereich mit dem Laserstrahl beauf-
schlagt, und dass man den Grünling oder Weißling

anschließend sintert oder heißisostatisch verpresst.
Die Erzielung einer aufgerauten Struktur mit einer
Vielzahl von Bruchflächen an der Basisfläche des
Grundkörpers kann somit während der Herstellung
des kieferorthopädischen Elements dann erfolgen,
wenn der Grundkörper in Form eines Grünlings oder
vorgesinterten Weißlings vorliegt. Erst nach der La-
serbestrahlung wird dann der Grundkörper gesintert
oder heißisostatisch verpresst. Derartige Pressver-
fahren zur Herstellung dentaler Teile sind dem Fach-
mann aus der DE 10 2005 045 698 A1 bekannt.

[0036] Alternativ kann vorgesehen sein, dass der
Grundkörper bei der Laserbestrahlung des Beauf-
schlagungsbereichs als ein aus einem keramischen
Pulvermaterial dichtgesinterter Formkörper vorliegt.
Die Basisfläche des Grundkörpers wird bei einer der-
artigen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Her-
stellungsverfahrens erst dann im Beaufschlagungs-
bereich mit dem Laserstrahl beaufschlagt, wenn der
Grundkörper bereits gesintert wurde Die Basisflä-
che des dichtgesinterten Grundkörpers erfährt dann
durch die Laserbestrahlung einer beträchtliche Ober-
flächenvergrößerung, die zu einer verbesserten Haft-
festigkeit führt, wie dies voranstehend erläutert wur-
de.

[0037] Bevorzugt wird der Grundkörper aus einer
Oxidkeramik gefertigt, insbesondere aus Aluminium-
oxid oder Zirkoniumoxid.

[0038] Die nachfolgende Beschreibung einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung dient im Zu-
sammenhang mit der Zeichnung der näheren Erläu-
terung. Es zeigen:

[0039] Fig. 1: eine perspektivische Darstellung eines
kieferorthopädischen Elements in Form eines Bra-
ckets;

[0040] Fig. 2: einen vergrößerten Oberflächenbe-
reich der Basisfläche des Brackets aus Fig. 1 mit ei-
ner aufgerauten Struktur;

[0041] Fig. 3: einen Ausschnitt der aufgerauten
Struktur aus Fig. 2 in stärkerer Vergrößerung;

[0042] Fig. 4: einen vergrößerten Ausschnitt aus
Fig. 3.

[0043] In Fig. 1 ist schematisch ein kieferorthopädi-
sches Element in Form eines Brackets 10 dargestellt,
das in üblicher Weise einen Grundkörper 12 aufweist,
der auf seiner Rückseite eine Basisfläche 14 ausbil-
det und auf seiner Vorderseite ein erstes Flügelpaar
16 und ein in der Zeichnung nur unvollständig darge-
stelltes zweites Flügelpaar 18 trägt. Die beiden Flü-
gelpaare 16, 18 weisen jeweils einen okklusalseitigen
Flügel und einen gingivalseitigen Flügel auf und sind
im Abstand zueinander angeordnet. Die Flügel be-
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grenzen einen Schlitz 20, der in mesial-distaler Rich-
tung verläuft und sich von der mesialen Seite bis zur
distalen Seite des Brackets 10 erstreckt. Der Schlitz
20 dient in üblicher Weise der Aufnahme eines an
sich bekannten und deshalb in der Zeichnung nicht
dargestellten Bogendrahtes.

[0044] Die Basisfläche 14 umfasst einen Beauf-
schlagungsbereich 22 mit einer netzartigen aufgerau-
ten Struktur 24 sowie einen Restbereich 26, der vom
Beaufschlagungsbereich 22 umgeben ist und in dem
eine Markierung 28 angeordnet ist in Form einer zif-
fernmäßigen Abkürzung des Zahntyps, dem das Bra-
cket 10 zugeordnet ist. In der dargestellten Ausfüh-
rungsform trägt das Bracket 10 im Restbereich 26 der
Basisfläche 12 als Markierung die Ziffernfolge ”11”.
Die Markierung 28 unterscheidet sich optisch vom üb-
rigen Bereich des Restbereichs 26 und auch vom Be-
aufschlagungsbereich 22, die Markierung 28 ist näm-
lich heller als der Rest der Basisfläche 14.

[0045] Mit seiner Basisfläche 14 kann das Bracket
10 mit einem Zahn verklebt werden. Um einen mög-
lichst stabilen Klebeverbund zwischen dem Bracket
10 und dem Zahn zu erzielen, weist die Basisflä-
che 14 die aufgeraute Struktur 22 auf, die im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel netzartig ausgestaltet
ist. Wie insbesondere aus den Vergrößerungen der
aufgerauten Struktur in den Fig. 3 und Fig. 4 deut-
lich wird, umfasst die aufgeraute Struktur eine Viel-
zahl von schräg zueinander ausgerichteten, ebenen
Bruchflächen 30, die zu einer beträchtlichen Vergrö-
ßerung der Oberfläche der Basisfläche 14 führen und
dadurch die Haftfestigkeit des Brackets 10 am Zahn
verbessern.

[0046] Die maximale Erstreckung der Bruchflächen
30 ist geringer als 50 μm. Beim dargestellten Bracket
10 beträgt die maximale Erstreckung der Bruchflä-
chen 30 weniger als 20 μm.

[0047] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das
gesamte Bracket 10 einschließlich des Grundkör-
pers 12 aus einer Oxidkeramik gefertigt, beispiels-
weise aus Aluminiumoxid. Zur Herstellung des Bra-
ckets 10 wird die Oxidkeramik in Form eines Pul-
vermaterials bereitgestellt, das dann zu einem Grün-
ling gepresst oder gespritzt wird. Es kann vorgesehen
sein, dass der Grünling zu einem Weißling vorgesin-
tert wird. Anschließend wird im Beaufschlagungsbe-
reich 22 an der Basisfläche 14 des Grünlings oder
Weißlings ein fokussierter Laserstrahl, insbesondere
der Strahl eines Festkörperlasers, vorzugsweise ei-
nes Neodym-Ytterbium-Vanadat-Lasers, schrittwei-
se entlanggeführt, wobei die Basisfläche 14 im Beauf-
schlagungsbereich 22 mittels des Laserstrahls ober-
flächlich punktuell erwärmt wird auf eine Temperatur
unterhalb der Schmelztemperatur der Oxidkeramik.
Aufgrund der lokalen Erwärmung werden thermische
Spannungen induziert, die zu einer Rissbildung füh-

ren, so dass mikroskopische Partikel aus der Basis-
fläche 14 herausgebrochen werden. Der Laserstrahl
ist gepulst und weist eine Wellenlänge im kurzwelli-
gen Infrarotbereich auf. Insbesondere kann der La-
serstrahl eine Wellenlänge von 1064 nm aufweisen.
Die Pulsbreite des gepulsten Laserstrahls beträgt we-
niger als 40 ns, und die Energie des Laserstrahls be-
trägt maximal 10 W. Der Fokusdurchmesser des La-
serstrahls ist kleiner als 0,1 mm, er liegt vorzugsweise
im Bereich von 40 bis 80 μm. Nach dem Herausbre-
chen der mikroskopischen Partikeln zeigt die Basis-
fläche 14 im Beaufschlagungsbereich 22 die Bruch-
flächen 30, die schräg zueinander ausgerichtet sind
und die Basisfläche 14 aufrauen.

[0048] Der Laserstrahl wird im Beaufschlagungs-
bereich 22 zur Erzielung der aufgerauten Struktur
22 mehrfach mit einander vollständig oder teilweise
überdeckenden Einwirkzonen punkt- oder linienför-
mig an der Basisfläche 14 entlanggeführt. Es kann
beispielsweise vorgesehen sein, dass der Laser-
strahl 5-mal oder 10-mal über dieselben Einwirkzo-
nen geführt wird. Dies hat zur Folge, dass aus Ober-
flächenbereichen, aus denen bereits mikroskopische
Partikel herausgebrochen wurden, erneut mikrosko-
pische Partikel herausgebrochen werden. Dadurch
werden auch Hinterschneidungen gebildet. Das Aus-
maß der Oberflächenvergrößerung und die Anzahl
der Hinterschneidungen werden durch die Leistung
des Laserstrahls, durch die jeweilige Einwirkzeit und
durch die Anzahl der Laserbeaufschlagungen be-
stimmt. Auch die Tiefe der aufgerauten Struktur 22
und deren laterale Weite kann insbesondere durch
die Anzahl der Laserbeaufschlagungen auf einfache
Weise gesteuert werden.

[0049] Durch das Herausbrechen mikroskopischer
Partikel aus der Basisfläche 14 mittels der im Be-
aufschlagungsbereich 22 schrittweise an der Basis-
fläche 14 entlanggeführten Laserstrahlung kann ein
sehr guter Haftverbund zwischen dem Bracket 10 und
einem Kleber erzielt werden, der zur Festlegung des
Brackets 10 am Zahn zum Einsatz kommt. Die Streu-
ung der Haftfestigkeitswerte ist im Vergleich zu der
üblichen Silanisierung der Basisfläche 14 signifikant
verringert. Das Risiko, dass am Ende einer kiefer-
orthopädischen Behandlung beim Ablösen des Bra-
ckets 10 vom Zahn ein vorgeschädigter Zahnschmelz
zerstört wird, ist geringer als bei silanisierten Basis-
flächen.

[0050] Wie bereits erläutert, erstreckt sich der Beauf-
schlagungsbereich 22 bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform nur über einen Teilbereich der Basisfläche
14. Die Basisfläche 14 kann jedoch auch im Restbe-
reich 26 mit einem Laserstrahl bearbeitet werden, um
die Markierung 28 zu erzeugen. Insbesondere kann
vorgesehen sein, dass man den zur Erzeugung der
aufgerauten Struktur 22 zum Einsatz kommenden La-
serstrahl auch zur Erzeugung der Markierung 28 ver-
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wendet. Allerdings wird der Laserstrahl zur Erzeu-
gung der Markierung 28 defokussiert, so dass er eine
geringere Energiedichte aufweist als bei der Erzeu-
gung der aufgerauten Struktur 22. Außerdem wird der
Laserstrahl zur Erzeugung der Markierung 30 konti-
nuierlich über die Basisfläche 14 bewegt.

[0051] Nach erfolgter Laserbeaufschlagung der Ba-
sisfläche 14 kann der als Grünling oder Weißling vor-
liegende Grundkörper 14 gesintert oder heißisosta-
tisch verpresst werden.

[0052] Alternativ kann vorgesehen sein, dass der
Grundkörper 12 bereits vor der Beaufschlagung der
Basisfläche 14 mit Laserstrahlung als aus einem ke-
ramischen Pulvermaterial dicht gesinterter Formkör-
per vorliegt, das heißt es kann vorgesehen sein, dass
der Grundkörper 12 zuerst gesintert oder heißisosta-
tisch verpresst wird, bevor die Basisfläche 14 zur Er-
zielung der aufgerauten Struktur 22 und zur Erzeu-
gung der Markierung 30 mit Laserstrahlung beauf-
schlagt wird. Der Einsatz des Laserstrahls bei einem
offenporösen geschrühten oder grünen Grundkörper
hat allerdings den Vorteil, dass durch die anschlie-
ßende thermische Behandlung, das heißt durch die
Sinterung oder das heißisostatische Pressen, thermi-
sche Spannungen ausgeglichen werden können, die
durch die Laserbestrahlung eingebracht wurden.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Herstellung einer kieferorthopä-
dischen Elements mit einem keramischen Grundkör-
per, der eine Basisfläche zur Fixierung des Elements
an einem Zahn aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass man einen Laserstrahl in einem Beaufschla-
gungsbereich an der Basisfläche entlangführt, die
Basisfläche im Beaufschlagungsbereich lokal mittels
des Laserstrahls oberflächlich erwärmt und durch
Rissbildung mikroskopische Partikel aus der Basis-
fläche herausbricht.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Beaufschlagungsbereich nur
über einen Teilbereich der Basisfläche erstreckt.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man die Basisfläche außerhalb des
Beaufschlagungsbereichs mit einer Markierung zur
Zuordnung des kieferorthopädischen Elements zu ei-
nem Zahntyp versieht.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man die Markierung mittels eines La-
serstrahls erzeugt.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass man den Laserstrahl
im Beaufschlagungsbereich schrittweise an der Ba-
sisfläche entlangführt.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass man mittels des Laser-
strahls die Basisfläche im Beaufschlagungsbereich
punktuell erwärmt.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass man im Beaufschla-
gungsbereich einen fokussierten Laserstrahl punkt-
oder linienförmig an der Basisfläche entlangführt.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass man den Laserstrahl im
Beaufschlagungsbereich mehrfach mit einander voll-
ständig oder teilweise überdeckenden Einwirkzonen
punkt- oder linienförmig an der Basisfläche entlang-
führt.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Fokusdurchmesser
des im Beaufschlagungsbereich zum Einsatz kom-
menden Laserstrahls maximal 0,5 mm beträgt, insbe-
sondere maximal 0,1 mm.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der im Beaufschla-
gungsbereich zum Einsatz kommende Laserstrahl ei-
ne Energie von maximal 20 W aufweist, insbesonde-
re eine Energie im Bereich von 5 W bis 15 W.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einwirkzeit des
im Beaufschlagungsbereich zum Einsatz kommen-
den Laserstrahls auf eine punktuelle Einwirkzone ma-
ximal 0,5 s beträgt, insbesondere maximal 0,1 s.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der im Beaufschla-
gungsbereich zum Einsatz kommende Laserstrahl
gepulst ist.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Pulsbreite des Laserstrahls maxi-
mal 0,1 μs beträgt, insbesondere maximal 50 ns.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass man einen Festkör-
perlaser zur Bestrahlung der Basisfläche im Beauf-
schlagungsbereich verwendet, insbesondere einen
Neodym-Ytterbium-Vanadat-Laser oder einen Neo-
dym-YAG-Laser.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wellenlänge des
im Beaufschlagungsbereich zum Einsatz kommen-
den Laserstrahls im Bereich von 800 nm bis 1400 nm
liegt, insbesondere im Bereich von 1000 nm bis 1200
nm.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass man den Grundkör-
per nach der Laserbeaufschlagung des Beaufschla-
gungsbereichs der Basisfläche erwärmt.

17.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper
ein aus einem keramischen Pulvermaterial gepress-
ter oder gespritzter Grünling oder ein vorgesinterter
Weißling ist, dessen Basisfläche man im Beaufschla-
gungsbereich mit dem Laserstrahl beaufschlagt, und
dass man den Grünling oder Weißling anschließend
sintert oder heißisostatisch presst.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper ein
aus einem keramischen Pulvermaterial dichtgesinter-
ter Formkörper ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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